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Neuausgabe der Richtlinie 483.0100 ,,Ausfiihrungsbestimmungen fiir
unternehmensspezifische Vorgaben zur Ergdanzung der Richtlinien 483.010x“ mit

Inkraftsetzungsdatum zum 14.12.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Datum der Inkraftsetzung der Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG (INB)
2026 wird die Richtlinie 483.0100 als ein betrieblich-technisches Regelwerk mit verbindlich
geltenden Bestimmungen fiir die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur der DB InfraGO AG neu

ausgegeben.
Die Richtlinie 483.0100 regelt,

= welche Vorgaben der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102 Eisenbahnverkehrsunternehmen
in eigener Verantwortung erganzen missen oder durfen,

= welche Vorgaben der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102 Eisenbahnverkehrsunternehmen

in eigener Verantwortung ersetzen durfen,

= welche uiber die Vorgaben der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102 hinausgehenden
Sachverhalte Eisenbahnverkehrsunternehmen in eigener Verantwortung regeln miissen

und

= welche Randbedingungen Eisenbahnverkehrsunternehmen bei der Ausgestaltung der
diesbezlglichen unternehmensspezifischen Vorgaben zur Erganzung der Richtlinie
483.0101 bzw. 483.0102 in eigener Verantwortung einhalten missen.

DB InfraGO AG | Sitz: Frankfurt am Main | Registergericht: Frankfurt am Main
HRB 50879 | USt-IdNr.: DE 199861757 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Berthold Huber

Unser Anliegen:

1
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Vorstand: Dr. Philipp Nagl (Vorsitz), Jens Bergmann, Ingrid Felipe, Dr. Christian GruB, Heike Junge-Latz, Heinz EINE STARKE SCHIENE

Siegmund, Ralf Thieme

Néhere Informationen zur Datenverarbeitung der DB InfraGO AG finden Sie hier: www.dbinfrago.com/datenschutz
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Die Richtlinie 483.0100 betrachtet alle Sachverhalte, welche bis zum 14.12.2025 in der
Richtlinie 483.0101 sowie den zum 14.12.2025 aulier Kraft tretenden bauformspezifischen
Richtlinien 483.0111, 483.0112, 483.0113 und 483.0114 geregelt waren und ab dem
14.12.2025 durch Eisenbahnverkehrsunternehmen in eigener Verantwortung zu regeln sind.
Hauptsachlich betrifft dies die folgenden Themen:

bauform- bzw. fahrzeugspezifische Beschreibung der Dateneingabe-Schnittstellen der
PZB-Fahrzeugeinrichtung flr die Zugdaten und die weiteren Daten fir die
Fahrtenregistrierung (Triebfahrzeugfiihrer-Nummer und Zug-Nummer),

bauform- bzw. fahrzeugspezifische Beschreibung der technischen Ausfiihrung der
Fahrtenregistrierung,

unternehmensspezifische Vorgaben zur regelmafiigen Durchfiihrung des Priflaufs zur
Funktionsprifung der PZB-Fahrzeugeinrichtung,

bauform- bzw. fahrzeugspezifische Beschreibung der Eingabe und Kontrolle der giiltigen
Zugdaten,

unternehmensspezifische Vorgaben zur Durchfiihrung von Zugfahrten mit Ersatzzugdaten,
wenn das Eisenbahnverkehrsunternehmen Fahrzeuge mit Bauformen oder
Ausfilihrungsvarianten einer PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung einsetzt, bei denen die
technische Moglichkeit zur Einstellung von Ersatzzugdaten besteht,
unternehmensspezifische Vorgaben zur Vorbereitung der Fahrtenregistrierung sowie zur
Eingabe der weiteren Daten fiir die Fahrtenregistrierung (Triebfahrzeugfiihrer-Nummer und
Zug-Nummer),

unternehmensspezifische Vorgaben zur Vorbereitung der PZB-Fahrzeugeinrichtung bei
Einsatz eines nicht fiir den Betrieb unter LZB-Filihrung ausgebildeten Triebfahrzeugfiihrers
auf einem Fahrzeug mit PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung,

bauform- bzw. fahrzeugspezifische Vorgaben zum Umgang mit technischen
UnregelmaRigkeiten oder Stérungen in den folgenden Situationen:

= Dauerbeeinflussung,
= Funktionspriifung der PZB-Fahrzeugeinrichtung nicht erfolgreich,

= Dateneingabe-Schnittstelle[n] fiir die weiteren Daten fiir die Fahrtenregistrierung
gestort,

= Fehlfunktion der Fahrtenregistrierung,

unternehmensspezifische Vorgaben bei Einsatz eines nicht flir ETCS ausgebildeten

Triebfahrzeugfiihrers auf einem Fahrzeug, dessen PZB-Fahrzeugeinrichtung tber ein

Spezifisches Transmissions-Modul (STM) in die ETCS-Fahrzeugeinrichtung eingebunden

ist und im ETCS-Level NTC PZB/LZB betrieben wird.

Dariiber hinaus enthalt die Richtlinie 483.0100 die Zusatze 483.0100710, 483.0100Z711,
483.0100Z12, 483.0100Z13 und 483.0100Z14. Diese Zusatze enthalten unverbindliche
Umsetzungsbeispiele fur bauform- und ausfiihrungsvariantenspezifische
Unternehmensvorgaben nach MalRgabe der Ausfiihrungsbestimmungen der Richtlinie
483.0100.
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In den Zusatzen 483.0100Z10, 483.0100Z11, 483.0100Z12, 483.0100Z13 und 483.0100Z14
werden nur Sachverhalte behandelt, welche auch in den entfallenden bauformspezifischen
Richtlinien 483.0111, 483.0112, 483.0113 und 483.0114 enthalten waren. Daher decken die
Umsetzungsbeispiele nicht alle Ausfiihrungsbestimmungen der Richtlinie 483.0100 ab, sondern
nur eine Auswahl davon.

Anlass fiir die Neuausgabe der Richtlinie 483.0100 ist zum einen, dass die Richtlinie 483.0101
und die zum 14.12.2025 aulRer Kraft tretenden PZB-Bedienrichtlinien 483.0111, 483.0112,
483.0113 und 483.0114 nicht der EU-rechtlich vorgegebenen Verantwortungsteilung zwischen
Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Eisenbahnverkehrsunternehmen entsprachen. Zum
anderen existiert eine enorme Vielfalt an Fahrzeugtypen und -varianten mit jeweils
unterschiedlichen Bauformen und Ausfiihrungsvarianten von PZB-Fahrzeugeinrichtungen, Gber
welche die DB InfraGO AG nicht hinreichend informiert wird. Aus diesen Griinden ist die DB
InfraGO AG nicht mehr in der Lage, weiterhin bauformspezifische PZB-Bedienrichtlinien
herauszugeben und deren Plausibilitat und Aktualitat zu gewahrleisten.

Zur weitergehenden Information konnen die nachfolgend aufgelisteten Begleitdokumente tiber
die E-Mail-Adresse ZZS-Systembetreuung@deutschebahn.com angefragt und bezogen
werden:

= Zusammenstellung miteinander zusammenhangender Regelungen in Richtlinien 483.0101
bzw. Richtlinie 483.0102 und Richtlinie 483.0100

= Ubertriage entfallende Richtlinie 483.0111 in die Zusitze 483.0100Z10 und 483.0100Z11

= Ubertrage entfallende Richtlinie in den Zusatz 483.0100Z12

= Ubertrage entfallende Richtlinie in den Zusatz 483.0100Z13

= Ubertrage entfallende Richtlinie in den Zusatz 483.0100Z14

Mit freundlichen GriiRen

DB InfraGO AG

Digital

Digital unterschrieben terschrieb
Clemens e fomenr i Steffen Schoneich
. Datum: 2024.12.03 . = Datum: 2024.12.02
i. V. Fuhrmann 05:30:41 +01'00" i. A 12;3?21 +01'00"
Dr. Clemens Fuhrmann Steffen Schoneich
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Richtlinie
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Geltungsbereich und Zweck der Richtlinie

Diese Richtlinie gilt fir Eisenbahnverkehrsunternehmen,
die Fahrzeuge signalgefiihrt und unter Uberwachung der
Punktférmigen Zugbeeinflussung (PZB) verkehren lassen.

Diese Richtlinie regelt,

welche Vorgaben der Richtlinie 483.0101 bzw.
483.0102 Eisenbahnverkehrsunternehmen in eigener
Verantwortung erganzen missen oder diirfen,

welche Vorgaben der Richtlinie 483.0101 bzw.
483.0102 Eisenbahnverkehrsunternehmen in eigener
Verantwortung ersetzen diirfen,

welche uber die Vorgaben der Richtlinie 483.0101
bzw. 483.0102 hinausgehenden Sachverhalte
Eisenbahnverkehrsunternehmen in eigener
Verantwortung regeln missen und

welche  Randbedingungen  Eisenbahnverkehrs-
unternehmen bei der Ausgestaltung  der
diesbezliglichen unternehmensspezifischen
Vorgaben zur Erganzung der Richtlinie 483.0101 bzw.
483.0102 in eigener Verantwortung einhalten mussen.

Diese Richtlinie betrachtet alle Sachverhalte, welche in der
Richtlinie 483.0101 sowie den entfallenen bauform-
spezifischen Richtlinien 483.0111, 483.0112, 483.0113 und
483.0114 geregelt waren und durch Eisenbahnverkehrs-
unternehmen in eigener Verantwortung zu regeln sind. Ziel
der in dieser Richtlinie enthaltenen Vorgaben ist es, das
Entstehen von Regelungsliicken infolge der Ubertragung
der Regelungsverantwortung von der DB InfraGO AG als
Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu den
Eisenbahnverkehrsunternehmen zu verhindern.

Zielgruppe der Richtlinie sind  Mitarbeiter von
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Planungs-, Leitungs-
und Uberwachungsaufgaben.

Die in voller Breite einer Seite gedruckten Vorgaben dieser
Richtlinie  gelten  sowohl in Bezug auf die
Richtlinie 483.0101 als auch auf die Richtlinie 483.0102.

Die auf der linken Halfte | Die auf der rechten Halfte
einer Seite gedruckten | einer Seite gedruckten
Vorgaben dieser Richtlinie | Vorgaben dieser Richtlinie
gelten nur in Bezug auf die | gelten nur in Bezug auf
Richtlinie 483.0101. Richtlinie 483.0102.

Geltungsbereich

Regelungs-
gegenstand

Ziel

Zielgruppe

Geltungs-
bereiche
Richtlinien
483.0101 und
483.0102
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Aligemeine Begriffsbestimmungen

Eine Vorgabe dieser Richtlinie zu vom
Eisenbahnverkehrsunternehmen in eigener Verantwortung
auszugestaltenden unternehmensspezifischen Vorgaben,
welche

eine bestimmte Vorgabe der Richtlinie 483.0101 bzw.
483.0102 erganzen bzw. ersetzen oder

einen uber die Vorgaben der Richtlinie 483.0101 bzw.
483.0102 hinausgehenden Sachverhalt regeln,

wird in dieser Richtlinie als ,Ausfiihrungsbestimmung®
bezeichnet.

Eine vom Eisenbahnverkehrsunternehmen in eigener
Verantwortung auszugestaltende unternehmens-
spezifische Vorgabe, die

eine bestimmte Vorgabe der Richtlinie 483.0101 bzw.
483.0102 erganzt bzw. ersetzt oder

einen Uber die Vorgaben der Richtlinie 483.0101 bzw.
483.0102 hinausgehenden Sachverhalt regelt,

wird in dieser Richtlinie als ,Unternehmensvorgabe®
bezeichnet.

Der Begriff Punktférmige Zugbeeinflussung (PZB)
bezeichnet das System zur Geschwindigkeitsiiberwachung
von Zugfahrten vor Gefahrenpunkten mit Hilfe von an
definierten Stellen der Strecke induktiv koppelnden Gleis-
und Fahrzeugmagneten der Dreifrequenzbauart (500 Hz,
1000 Hz und 2000 Hz). Die PZB umfasst sowohl
infrastruktur- als auch fahrzeugseitige Einrichtungen, die
uber die Gleis- und Fahrzeugmagneten zusammenwirken
(PZB-Luftschnittstelle).

Als PZB-Fahrzeugeinrichtung gilt eine PZB-Fahrzeug-
einrichtung mit oder ohne LZB, die ggf. (ber ein
Spezifisches Transmissions-Modul (STM) in die ETCS-
Fahrzeugeinrichtung eingebunden ist.

In dieser Richtlinie wird im Zusammenhang mit Meldungen
von Stérungen an der PZB-Fahrzeugeinrichtung der Begriff
wbetriebsleitende Stelle” verwendet. Er bezeichnet je nach
Situation eine der Stellen des Eisenbahninfrastruktur-
unternehmens, welche den Betrieb im zugeordneten
Streckennetz koordinieren, disponieren und steuern. Die
konkret zu verstandigende Stelle ist in den betrieblichen
Regelwerken (Richtlinienfamilie 408 u. a.) festgelegt.

Ausfiihrungs-
bestimmung

Unternehmens-
vorgabe

PZB

PZB-Fahrzeug-
einrichtung

Betriebsleitende
Stelle
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In dieser Richtlinie wird im Zusammenhang mit Meldungen
von technischen Unregelmalligkeiten und Stérungen an der
PZB-Fahrzeugeinrichtung der Begriff ,auftraggebende
Stelle® verwendet. Die auftraggebende Stelle ist diejenige
Stelle des Eisenbahnverkehrsunternehmens, welche dem
Triebfahrzeugfiihrer fachliche Anweisungen und Auftrage
erteilt.

Regelungsprinzipien

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf mit seinen
Unternehmensvorgaben nur nach MaRgabe der
Ausfiihrungsbestimmungen dieser Richtlinie von den
Vorgaben der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
abweichen.

Abweichungen  von  denjenigen  Vorgaben  der
Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102, zu denen diese
Richtlinie keine Ausflihrungsbestimmungen enthalt, sind
unzulassig.

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf Unternehmens-
vorgaben zu weiteren die PZB-Fahrzeugeinrichtung
betreffenden und weder in dieser Richtlinie noch der
Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102 behandelten
Sachverhalten in eigener Verantwortung machen, sofern
diese weitergehenden Unternehmensvorgaben weder den
Ausfiihrungsbestimmungen dieser Richtlinie noch den
Vorgaben der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
widersprechen.

Die Zusammenstellung der Ausfiihrungsbestimmungen in
den Abschnitten 4 bis 8 folgt der Gliederungsstruktur der
Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102.

Sofern sich eine Ausflihrungsbestimmung in den
Abschnitten 4 bis 8 auf bestimmte Absatze der
Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102 bezieht, sind die
betreffenden Absatze der Richtlinie 483.0101 bzw.
483.0102 jeweils im Randvermerk unter Nennung von
Abschnitts- und  Absatznummer sowie Richtlinie
angegeben.

Andernfalls ist im Randvermerk nur der Bezug zum
betreffenden Abschnitt der Richtlinie 483.0101 bzw.
483.0102 unter Nennung von Abschnittsnummer und
Richtlinie angegeben.

Welche Verbindlichkeit eine Ausfiihrungsbestimmung in
den Abschnitten 4 bis 8 fiir das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen hat, ist jeweils im Randvermerk angegeben.

Auftraggebende
Stelle

Zulassige
Abweichungen
von Richtlinie
483.0101 bzw.
483.0102

Weitergehende
Unternehmens-
vorgaben

Ordnungs-
prinzip

Beziige

Verbindlichkeit

Giiltig ab: 14.12.2025
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In Tabelle 1 sind die hierfiir verwendeten Kennzeichnungen
und ihre Bedeutungen aufgefiihrt.

Kennzeichnung Bedeutung

PFLICHT unternehmen muss die

Das Eisenbahnverkehrs-

Ausfiihrungsbestimmung generell
umsetzen.

BEDINGTE PFLICHT | Ausfiihrungsbestimmung nur in

Das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen muss die

bestimmten Fallen umsetzen bzw.
beachten.

BEI BEDARF umsetzen, wenn es Bedarf an

Das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen muss die
Ausfiihrungsbestimmung nur dann

erganzenden oder zusatzlichen
Unternehmensvorgaben zum
beschriebenen Sachverhalt hat.

Tabelle 1: Kennzeichnungen fiir die Verbindlichkeit von

(6)

(7)

Ausfiihrungsbestimmungen

Eine Unternehmensvorgabe soll sich grundsatzlich

primar an Triebfahrzeugfuhrer, die im Auftrag des
Eisenbahnverkehrsunternehmens tatig sind, und

sekundar an

- Lehrkrafte fur Triebfahrzeugfihrer, die im
Auftrag des Eisenbahnverkehrsunternehmens
tatig sind, sowie

- Mitarbeiter  des Eisenbahnverkehrsunter-
nehmens mit Planungs-, Leitungs- und
Uberwachungsaufgaben

richten.

Eine Unternehmensvorgabe, die gemald den
Ausfiihrungsbestimmungen  dieser  Richtlinie  einen
bestimmten Abschnitt der Richtlinie 483.0101 bzw.
483.0102 erganzt oder einen bestimmten Absatz der
Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102 erganzt bzw. ersetzt,
muss den erganzten Abschnitt oder den erganzten bzw.
ersetzten Absatz der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
unter Angabe von Abschnitts- und ggf. Absatznummer
sowie Richtlinie nennen.

Zielgruppe

Zitierpflicht bei
erginzenden
Unternehmens-
vorgaben

Giiltig ab: 14.12.2025
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(8)

(1)

(2)

Diese Zitierpflicht besteht nicht, wenn das
Eisenbahnverkehrsunternehmen die  Vorgaben der
Richtlinie  483.0101 bzw. 483.0102 sowie die

Unternehmensvorgaben nach MalRgabe dieser Richtlinie in
einem  "Regelbuch  fiir  Triebfahrzeugfihrer"  mit
eigenstandiger Gliederungsstruktur gemald der TSI OPE
zusammenfuhrt. In diesem Fall dirfen die
Unternehmensvorgaben, die gemald den
Ausfiuhrungsbestimmungen dieser Richtlinie bestimmte
Abschnitte der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102 erganzen
oder bestimmte Absdtze der Richtlinie 483.0101 bzw.
483.0102 erganzen bzw. ersetzen, ohne Nennung dieser
Abschnitte bzw. Absatze an die zur Gliederungsstruktur des
Regelbuchs passende Stelle gesetzt werden.

Bei einer Unternehmensvorgabe, die einen Uber die
Vorgaben der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
hinausgehenden Sachverhalt regelt und daher keinen
Bezug zu einem bestimmten Absatz der
Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102 aufweist, besteht keine
Zitierpflicht.

Ausfiithrungsbestimmungen zur
Erganzung des Abschnitts 5 der
Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf das funktionale

Aufbauschema  einer PZB-Fahrzeugeinrichtung  mit
Unternehmensvorgaben erganzen, welche bauform-,
ausfiihrungsvarianten- oder fahrzeugspezifische

Schaubilder enthalten.

Wenn das Eisenbahnverkehrsunternehmen  Unter-
nehmensvorgaben mit bauform-, ausfliihrungsvarianten-
oder fahrzeugspezifischen Schaubildern macht, ist die
Umsetzung der Ausfiihrungsbestimmung in Absatz (3)
Pflicht.

Die Ausfiihrungsbestimmung
in Absatz (1) gilt nicht in
Bezug auf Fahrzeuge mit
PZB-Fahrzeugeinrichtung
der Bauform 160M.

Hinweis: Flir Fahrzeuge mit
PZB-Fahrzeugeinrichtung

der Bauform 160M existiert
bereits eine bauform-
spezifische und von Ab-
schnitt5  Absatz (1) der
Richtlinie 483.0101 ab-

Keine
Zitierpflicht bei
zusatzlichen
Unternehmens-
vorgaben

Abschnitt 5
Absatz (1) der
Richtlinie
483.0101 bzw.
483.0102 -
BEI BEDARF

Abschnitt 2
Absatz (1) des
Zusatzes
483.0101202 -
BEDINGTE
PFLICHT

Giiltig ab: 14.12.2025
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weichende  Vorgabe in
Abschnitt 2 Absatz (1) des
Zusatzes 483.0101202.
(3) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf die allgemeinen Abschnitt 5

(4)

Beschreibungen der Bestandteile einer PZB-Fahrzeug-
einrichtung in Abschnitt 5 Absatze (2) bis (6), (8) und (10)
bis (13)

der Richtlinie 483.0101 | der Richtlinie 483.0102
jeweils mit Unternehmensvorgaben erganzen, welche
bauform-, ausfiihrungsvarianten- oder fahrzeugspezifische
Beschreibungen, Bezeichnungen oder Schaubilder
enthalten.

In Bezug auf Fahrzeuge mit
PZB-Fahrzeugeinrichtung
der Bauform 160M gilt
abweichend von der Aus-
fihrungsbestimmung in Ab-
satz (3):

Ein Eisenbahnverkehrs-
unternehmen, das Fahr-
zeuge mit PZB-Fahrzeug-
einrichtung der Bauform
I60M  betreibt, darf die
bauformspezifischen Be-
schreibungen der Bestand-

teile einer PZB-Fahrzeug-
einrichtung der Bauform
I60M in Abschnitt 2

Absatze (2) bis (10) des
Zusatzes 483.0101702 in

Verbindung mit den
allgemeinen

Beschreibungen der
Bestandteile einer PZB-
Fahrzeugeinrichtung in
Abschnitt 5 Absatze (6), (11)
und (13) der
Richtlinie 483.0101 jeweils

mit Unternehmensvorgaben
erganzen, welche bauform-
oder fahrzeugspezifische
Beschreibungen, Bezeich-
nungen oder Schaubilder
enthalten.

Absitze (2) bis
(6), (8) und (10)
bis (13) der
Richtlinie
483.0101 bzw.
483.0102 -

BEI BEDARF

Abschnitt 2
Absitze (2) bis
(10) des
Zusatzes
483.0101202 -
BEI BEDARF

Giiltig ab: 14.12.2025
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(5) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf die Abschnitt 5
allgemeingiiltigen Beschreibungen der Fihrerrauman-  Absatz (5) der
zeigen und akustischen Meldungen einer PZB-  Richtlinie
Fahrzeugeinrichtung 483.0101 bzw.
sowie die | sowie 483.0102 -
Anhange 483.0101A02 und | Aphang 483.0102A02 BEI BEDARF
483.0101A03
mit Unternehmensvorgaben erganzen, welche bauform-,
ausfuhrungsvarianten- oder fahrzeugspezifische
Anzeigebilder enthalten.

(6) Die Ausfiihrungsbestimmung Abschnitt 2
in Absatz (5) gilt nicht in Absatz (5) des
Bezug auf Fahrzeuge mit Zusatzes
PZB-Fahrzeugeinrichtung 483.0101202 -
der Bauform 160M. BEDINGTE

PFLICHT
Hinweis: Flir Fahrzeuge mit
PZB-Fahrzeugeinrichtung
der Bauform 160M existiert
bereits eine bauform-
spezifische und von
Abschnitt 5 Absatz (5) der
Richtlinie 483.0101
abweichende Vorgabe in
Abschnitt 2 Absatz (5) des
Zusatzes 483.0101202.

(7) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss die allgemeine  Abschnitt 5
Beschreibung der  Dateneingabe-Schnittstelle ~ mit  Absatz (7) der
Unternehmensvorgaben erginzen. Diese Unternehmens-  Richtlinie
vorgaben miissen bauform-, ausfilhrungsvarianten- oder ~ 483.0101 bzw.
fahrzeugspezifisch beschreiben, 483.0102 -

PFLICHT

welche Dateneingabe-
Schnittstelle[n]  fur  die
Zugdaten und welche fir
die weiteren Daten fir die
Fahrtenregistrierung

(Triebfahrzeugfiihrer-

Nummer und Zug-Nummer)

welche Dateneingabe-
Schnittstelle[n]  fiir  die
weiteren Daten fiir die

es gibt, wo diese sich | Fahrtenregistrierung
befinden und wie diese | (Triebfahrzeugfihrer-
aufgebaut sind. Nummer  und  Zug-

Davon abweichend miissen
Eisenbahn-

verkehrsunternehmen, die
Fahrzeuge betreiben, bei
denen die Fahrten-
registrierung der PZB-

Nummer) es gibt, wo diese
sich befinden und wie
diese aufgebaut sind.

Giiltig ab: 14.12.2025
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(8)

Fahrzeugeinrichtung  als
Registriergerat mit
Schreibstreifen ausgefiihrt
ist, in Bezug auf diese
Fahrzeuge die folgende

Ausflihrungsbestimmung
beachten:

Das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen muss die
allgemeine Beschreibung
der Dateneingabe-
Schnittstelle mit

Unternehmensvorgaben

erganzen, welche darauf
hinweisen, dass es bei
Fahrzeugen, bei denen die
Fahrtenregistrierung  der

PZB-Fahrzeugeinrichtung

als  Registriergerat  mit
Schreibstreifen ausgefiihrt
ist, keine Dateneingabe-
Schnittstelle far die
weiteren Daten fiir die

Fahrtenregistrierung
(Triebfahrzeugfiihrer-

Nummer und Zug-Nummer)

gibt.

Die Ausflihrungsbe-
stimmung in Absatz (7) gilt
nichtin Bezug auf Fahrzeuge
mit PZB-
Fahrzeugeinrichtung der

Bauform 160M.

Hinweis: Flir Fahrzeuge mit
PZB-Fahrzeugeinrichtung
der Bauform 160M existiert
bereits eine bauform-
spezifische und von
Abschnitt 5 Absatz (7) der
Richtlinie 483.0101
abweichende Vorgabe in
Abschnitt 2 Absatz (6) des
Zusatzes 483.0101202.

Abschnitt 2
Absatz (6) des
Zusatzes
483.0101202 -
BEDINGTE
PFLICHT

Giiltig ab: 14.12.2025
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(9) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss die allgemeine Abschnitt 5
Beschreibung der Fahrtenregistrierung mit Unternehmens- ~ Absatz (9) der
vorgaben ergidnzen. Diese Unternehmensvorgaben  Richtlinie
miissen bauform-, ausfilhrungsvarianten- oder fahrzeug- ~ 483.0101 bzw.
spezifisch beschreiben, wie die Fahrtenregistrierung  483.0102 -
geratetechnisch ausgefiihrt und aufgebaut ist. PFLICHT
(10) Die Ausfiihrungsbestimmung Abschnitt 2
in Absatz (9) gilt nicht in Absatz (8) des
Bezug auf Fahrzeuge mit Zusatzes
PZB-Fahrzeugeinrichtung 483.0101Z02 -
der Bauform 160M. BEDINGTE
PFLICHT

Hinweis: Flir Fahrzeuge mit
PZB-Fahrzeugeinrichtung
der Bauform 160M existiert
bereits eine bauform-
spezifische und von
Abschnitt 5 Absatz (9) der
Richtlinie 483.0101
abweichende Vorgabe in
Abschnitt 2 Absatz (8) des
Zusatzes 483.0101202.

5 Ausfithrungsbhbestimmungen zur
Ergdanzung des Abschnitts 12 der
Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
(1) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss die Vorgabe Abschnitt 12

zur regelmaRigen Durchfiihrung des Priflaufs zur  Absatz (2) der
Funktionspriifung der PZB-Fahrzeugeinrichtung mit  Richtlinie
Unternehmensvorgaben erginzen, welche folgende  483.0101 bzw.
Gesichtspunkte regeln: 483.0102 -
PFLICHT
1.  Haufigkeit und Zeitpunkt
Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss zum
einen festlegen, wie oft ein Priflauf zur
Funktionsprifung der  PZB-Fahrzeugeinrichtung

durchzufiihren ist und wer dies tun muss bzw. darf.
Hierbei sind die Vorgaben des Herstellers der PZB-
Fahrzeugeinrichtung sowie ggf. durch die PZB-
Fahrzeugeinrichtung technisch tberwachte
Prifintervalle zu beachten.

Hinweise:

PZB-Fahrzeugeinrichtung,
von PZB/LZB-
erzeugen eine

Einige Bauformen der
darunter alle Bauformen
Fahrzeugeinrichtungen,

Giiltig ab: 14.12.2025
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Stérungsmeldung, wenn die letzte Funktionspriifung
ldanger als 24 h zurlickliegt.

Unabhangig vom Priiflauf zur Funktionspriifung der
PZB-Fahrzeugeinrichtung darf das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen einen standig wirksamen
Priifmagneten in einem Ausfahrgleis einer Fahrzeug-
Einsatzstelle bei Bedarf dazu nutzen, speziell die
Funktion der 2000-Hz-Beeinflussung zu testen. Flir die
ordnungsgemalle Durchfiihrung des Priiflaufs zur
Funktionspriifung der PZB-Fahrzeugeinrichtung wird
ein solcher Priifmagnet jedoch weder bendtigt noch
lasst sich der Priiflauf zur Funktionspriifung der PZB-
Fahrzeugeinrichtung durch einen Funktionstest der
2000-Hz-Beeinflussung ersetzen.

Davon abweichend
miissen Eisenbahn-
verkehrsunternehmen,

die Fahrzeuge mit PZB-
Fahrzeugeinrichtung der
Bauform 160M betreiben,
in Bezug auf diese
Fahrzeuge  festlegen,
dass bei einer PZB-
Fahrzeugeinrichtung der
Bauform I60M
mindestens einmal
taglich eine Funktions-
prifung durchzuftihren
istund wer dies tun muss
bzw. darf.

Zum anderen muss das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen festlegen, zu welchem Zeitpunkt
innerhalb des festgelegten Prifintervalls der
regelmallige Priflauf zur Funktionsprifung der PZB-
Fahrzeugeinrichtung

bzw. die Funktions-

prifung bei einer PZB-

Fahrzeugeinrichtung der

Bauform 160M

durchzufiihren ist. Hierflir sind die betrieblichen
Ablaufe des Eisenbahnverkehrsunternehmens
malgebend.

2. Voraussetzungen fur die Durchfiihrung

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss vorgeben,
dass mindestens die folgenden Bedingungen
herzustellen sind, bevor der Pruflauf zur

Giiltig ab: 14.12.2025
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Funktionsprifung  der  PZB-Fahrzeugeinrichtung
gestartet

bzw.

die  Funktions-

prifung bei einer PZB-
Fahrzeugeinrichtung der
Bauform 160M begonnen

wird:

Fahrzeug steht still
PZB-Fahrzeugeinrichtung eingeschaltet
PZB-Fahrzeugeinrichtung aktiv geschaltet

Fahrzeug steht nicht in einem Bereich, in dem
sich groRere Metallmassen unter dem aktiv
geschalteten  Fahrzeugmagneten befinden
kénnen (wie z. B. auf einer Schiebebiihne,
Drehscheibe oder Briicke)

PZB nicht mit PZB-Stérschalter abgeschaltet
manuelle Bremsuberbrickung unwirksam

Bremssystem des Fahrzeugs funktionsbereit
und Bremseingriff nicht wirksam

Hauptluftleitungs-Druck betrdgt ca. 5 bar

3. Beschreibung des Ablaufs eines Priflaufs zur
Funktionsprifung der PZB-Fahrzeugeinrichtung

Das

Eisenbahnverkehrsunternehmen muss zum

Priflauf zur Funktionspriifung der PZB-Fahrzeug-

einric

Davon abweichend
miissen Eisenbahn-
verkehrsunternehmen,

die Fahrzeuge mit PZB-
Fahrzeugeinrichtung der
Bauform I60M betreiben,

in

Fahrzeuge  vorgeben,

htung Folgendes beschreiben:

mit welchen Bedienhandlungen sich der Priflauf
starten,

wie der Priflauf ablauft und welche
Flhrerraumanzeigen und akustischen
Meldungen die = PZB-Fahrzeugeinrichtung
wahrenddessen ausgibt und

ggf. mit welchen Bedienhandlungen der Priflauf
unterstlitzt werden muss bzw. ggf. welche
Bedienhandlungen wahrenddessen zu
unterlassen sind.

Bezug auf diese

Giiltig ab: 14.12.2025
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4.

dass die Funktions-
prifung wie folgt
durchzufiihren ist:

a)

b)

c)

d)

Herbeifliihren einer
2000-Hz-
Beeinflussung

Hinweis: Sofern
vorhanden, kann
hierfiir einer der
standig wirksamen
Priifmagneten in den
Ausfahrgleisen einer
Fahrzeug-Einsatz-
stelle genutzt
werden.

Es ist nach der
2000-Hz-Beeinflus-
sung zu uberprifen,
ob

-ein Dauerton der
Hupe ertont,

-eine PZB-Zwangs-
bremsung ein-
geleitet wird und

- der blaue Leucht-
melder A5
erlischt.

Im Stillstand des
Fahrzeugs die
Freitaste betatigen,
bis der Dauerton der
Hupe verstummt und
warten, bis der
Hauptluftleitungs-
Druck wieder 5 bar
betragt.

Priifen, dass nach
Ende der Funktions-
prifung der blaue
Leuchtmelder ,45°
wieder dauerhaft
leuchtet.

Ergebniskontrolle

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss vorgeben,

dass die Fuhrerraumanzeigen und akustischen

Giiltig ab: 14.12.2025
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Meldungen der PZB-Fahrzeugeinrichtung sowie das
Manometer der Hauptluftleitung wahrend des
Priflaufs ~ zur  Funktionsprifung  der  PZB-
Fahrzeugeinrichtung zu kontrollieren sind.

Nur wenn nach Beendigung des Pruflaufs zur
Funktionsprifung  der  PZB-Fahrzeugeinrichtung
festgestellt werden kann, dass

- die PZB-Fahrzeugeinrichtung wahrend des
Pruflaufs alle zu erwartenden Flihrerraum-
anzeigen und  akustischen  Meldungen
ausgegeben hat und

- die PZB-Fahrzeugeinrichtung nach Beendigung
des Priflaufs wieder in denselben Uber-
wachungszustand wie vor Beginn des Priflaufs
gewechselt ist,

darf das Ergebnis der Funktionspriifung der PZB-
Fahrzeugeinrichtung als bestanden festgestellt
werden.  Andernfalls liegt eine technische
Unregelmaligkeit bzw. Stérung vor.

Davon abweichend
miissen Eisenbahn-
verkehrsunternehmen,

die Fahrzeuge mit PZB-
Fahrzeugeinrichtung der
Bauform 160M betreiben,
in Bezug auf diese
Fahrzeuge Folgendes
vorgeben:

Wenn am Ende der
Funktionsprifung  der
Hauptluftleitungs-Druck
wieder 5 bar betragt und
der blaue Leucht-
melder ,45“  dauerhaft
leuchtet, gilt die
Funktionsprifung als

bestanden.

Andernfalls liegt eine
technische Unregel-
maligkeit bzw. Stérung
vor.

Giiltig ab: 14.12.2025
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(2) Das Eisenbahnverkehrs- Abschnitt 12

3)

unternehmen  muss die
Vorgabe zur Eingabe der
glltigen Zugdaten bei
Aufforderung durch die PZB-
Fahrzeugeinrichtung mit
Unternehmensvorgaben

erganzen, welche folgende
Gesichtspunkte regeln:

1. Beschreibung der
erforderlichen
Bedienabfolge zur
Zugdateneingabe an
der Dateneingabe-

Schnittstelle

2. Beschreibung der
Anzeigen an der
Dateneingabe-
Schnittstelle  wahrend
der Zugdateneingabe

Das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen darf die
diesbeziiglichen
Unternehmensvorgaben in
die Unternehmensvorgaben
zur Umsetzung der
Ausfiihrungsbestimmungen
in den Absatzen (4) und (7)
integrieren bzw. mit diesen
zusammenfassen.

Fur fihrende Fahrzeuge mit
PZB-Fahrzeugeinrichtung
ohne LZB darf das
Eisenbahnverkehrs-
unternehmen mit  Unter-
nehmensvorgaben erlauben
oder vorschreiben, dass der
Triebfahrzeugfiihrer bei
kurzen Aufenthalts- bzw.
Wendezeiten zunachst auf
die Eingabe der giiltigen
Zugdaten gemald
Abschnitt 12 Absatz (9) der
Richtlinie 483.0101
verzichtet und die Zugfahrten

Absatz (9) der
Richtlinie
483.0101 -
PFLICHT

Abschnitt 12
Absatz (10) der
Richtlinie
483.0101 -

BEI BEDARF

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

Ausfiihrungsbestimmungen fiir unternehmensspezifische 483.0100

Vorgaben zur Ergdnzung der Richtlinien 483.010x Seite 16

(4)

mit PZB-Ersatzdaten
beginnt.

Mit den diesbeziiglichen
Unternehmensvorgaben
muss weiterhin die
Einhaltung der folgenden
Vorgaben sichergestellt
werden:

1. Die auf Grundlage der
PZB-Ersatzdaten von
der PZB-Fahrzeug-
einrichtung eingestellte
PZB-Zugart muss den
gliltigen Zugdaten
entsprechen.

2. Der Triebfahrzeug-
fihrer muss die
Eingabe der giltigen
Zugdaten beim
niachsten Halt des
Zuges mit dafir
ausreichender
Aufenthaltszeit
nachholen.

Das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen  muss die
Vorgabe zur Kontrolle der
von der PZB/LZB-
Fahrzeugeinrichtung

gespeicherten Zugdaten
sowie zur Korrektur von den
gliltigen Zugdaten

abweichender Einstellwerte
mit Unternehmensvorgaben
erganzen, welche folgende
Gesichtspunkte regeln:

1. Beschreibung der
erforderlichen
Bedienabfolge zur

Zugdatenkontrolle und
-korrektur  an der
Dateneingabe-
Schnittstelle

2. Beschreibung der
Anzeigen an der
Dateneingabe-
Schnittstelle  wahrend

Abschnitt 12
Absatz (11) der
Richtlinie
483.0101 -
BEDINGTE
PFLICHT

Giiltig ab: 14.12.2025
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der Zugdatenkontrolle
sowie wahrend der
-korrektur.

Das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen darf die
diesbezlglichen
Unternehmensvorgaben in
die Unternehmensvorgaben
zur Umsetzung der
Ausflihrungsbestimmungen
in den Absatzen (2) und (7)
integrieren bzw. mit diesen
zusammenfassen.

(5) Die Ausfiihrungs-
bestimmungen in den
Abséatzen (2) bis (4) gelten
nicht in Bezug auf eine im
Betriebsprogramm
PZB 90 AVG betriebene
PZB-Fahrzeugeinrichtung
eines zweisystemfahigen
Leichten Nahverkehrstrieb-
wagens (LNT).

Hinweis: Gemdll Abschnitt 4

Absatz (5) des
Zusatzes 483.01017201
gelten Abschnitt 12

Absédtze (9) bis (11) der
Richtlinie 483.0101 generell
nicht ftir eine im
Betriebsprogramm

PZB 90 AVG betriebene
PZB-Fahrzeugeinrichtung
eines zweisystemfahigen
LNT.

(6) Fir Fahrzeuge mit PZB-
Fahrzeugeinrichtung  ohne
LZB darf das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen Unter-
nehmensvorgaben mit fahr-
zeugspezifischen PZB-Ein-
stelltabellen als Ersatz fir die

ansonsten zutreffende
allgemeine PZB-Einstell-
tabelle nach
Anhang 483.0101A04
machen.

Abschnitt 4
Absatz (5) des
Zusatzes
483.0101201 -
PFLICHT

Abschnitt 12
Absatz (13) der
Richtlinie
483.0101

bzw.

Abschnitt 4
Absatz (5) des
Zusatzes
483.0101201-
BEI BEDARF

Giiltig ab: 14.12.2025
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(7) Das Eisenbahnverkehrs- Abschnitt 12

(8)

unternehmen  muss die
Vorgabe zur Quittierung der
eingegebenen Einstellwerte
der gultigen Zugdaten mit
Unternehmensvorgaben

erganzen, welche folgende
Gesichtspunkte regeln:

1. Beschreibung der
erforderlichen
Bedienhandlungen zur
Quittierung der
eingegebenen Einstell-
werte der  giltigen
Zugdaten an  der
Dateneingabe-
Schnittstelle

2. Beschreibung der
Anzeigen an der
Dateneingabe-
Schnittstelle  wahrend

und nach der
Quittierung der
eingegebenen

Einstellwerte der

glltigen Zugdaten.

Das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen darf  die
diesbezliglichen
Unternehmensvorgaben in
die Unternehmensvorgaben
zur Umsetzung der
Ausflihrungsbestimmungen
in den Absatzen (2) und (4)
integrieren bzw. mit diesen
zusammenfassen.

Das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen darf Unter-
nehmensvorgaben zur
Beschreibung des Umgangs
der PZB-Fahrzeugein-
richtung mit unplausiblen
Einstellwerten der Zugdaten
erganzen.

Absatz (16) der
Richtlinie
483.0101 -
PFLICHT

Abschnitt 12
Absatz (18) der
Richtlinie
483.0101 -

BEI BEDARF

Giiltig ab: 14.12.2025
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(9)

(10)

Wenn das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen
Fahrzeuge mit Bauformen
oder Ausfuihrungsvarianten
einer PZB/LZB-Fahrzeug-
einrichtung  einsetzt, bei
denen die technische
Méglichkeit zur Einstellung
von Ersatzzugdaten besteht,
muss das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen Unter-
nehmensvorgaben
erganzen, welche die
Einstellung  der  Ersatz-
zugdaten beschreiben.

Das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen darf die
Vorgabe zur Eingabe
wahrend einer  Zugfahrt
geanderter gliltiger Zugdaten
mit Unternehmensvorgaben
erganzen.

Fir fuhrende Fahrzeuge mit
PZB-Fahrzeugeinrichtung
ohne LZB darf das
Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen Unternehmens-
vorgaben mit den folgenden
Abweichungen machen:

a) Far den Fall, dass die
wahrend der Zugfahrt
gednderten glltigen
Zugdaten nicht zur

Einstellung einer
anderen  PZB-Zugart
(vgl.

Anhang 483.0101A04)
fihren, darf eine der
beiden folgenden
Abweichungen von der
Vorgabe in Abschnitt 12
Absatz (20) der Richt-
linie 483.0101 fest-
gelegt werden:

1.  Der Trieb-
fahrzeugfiihrer
darf die ge-

Abschnitt 12
Absatz (19) der
Richtlinie
483.0101 -
BEDINGTE
PFLICHT

Abschnitt 12
Absatz (20) der
Richtlinie
483.0101 -

BEI BEDARF

Giiltig ab: 14.12.2025
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anderten giiltigen
Zugdaten zu
einem spateren,
vom Eisenbahn-

verkehrs-
unternehmen
festzulegenden
Zeitpunkt
eingeben.

2. Der Trieb-
fahrzeugfihrer

darf auf die
Eingabe der
geanderten
gultigen

Zugdaten
verzichten.

b) Zuldssige Abweichung
von der Vorgabe in
Abschnitt 12 Ab-
satz (20) der Richt-
linie 483.0101 fir den
Fall, dass die
geanderten Zugdaten
zur Einstellung einer
hoheren  PZB-Zugart
(vgl.

Anhang 483.0101A04)
flhren:

Der Triebfahrzeug-
fihrer darf die
geanderten glltigen
Zugdaten zu einem
spateren, vom
Eisenbahnverkehrs-
unternehmen fest-
zulegenden Zeitpunkt
eingeben.

Fur fihrende Fahrzeuge mit
PZB/LZB-Fahrzeugein-

richtung darf das
Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen Unternehmens-

vorgaben mit den folgenden
Abweichungen machen:

Fir den Fall, dass die
glltigen Einstellwerte BRA,
BRH und ZL gemal} der fir

Giiltig ab: 14.12.2025
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das filhrende Fahrzeug
glltigen LZB-Einstelltabelle
unverandert bleiben, diirfen
eine  oder beide der
folgenden  Abweichungen
von der Vorgabe in
Abschnitt 12 Absatz (20) der
Richtlinie 483.0101

festgelegt werden:

a) Wenn sich nach Beginn
der Zugfahrt die
maximal zulassige Ge-
schwindigkeit des
Zuges verringert und
diese Geschwindig-
keitsbeschrankung
mindestens bis zum
nachsten planmaRigen
Halt des Zuges gilt:

Der Triebfahr-
zeugflhrer darf
zunachst weiterfahren.
Der Einstellwert VMZ ist
beim nachsten Halt
dement-sprechend zu
verringern.

b) Wenn sich nach Beginn
der Zugfahrt die
maximal zulassige
Geschwindigkeit  des
Zuges erhoht und diese
Geschwindigkeits-
erh6hung mindestens
bis zum  nachsten
planmaRigen Halt des
Zuges gilt:

Der Triebfahrzeug-
fuhrer darf den
erhohten gultigen
Einstellwert VMZ zu
einem spateren, vom
Eisenbahnverkehrs-

unternehmen fest-
zulegenden Zeitpunkt
eingeben.
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(11) Die Ausfiihrungs- Abschnitt 4
bestimmungen in den Absitze (5) und

(12)

Absétzen (7) bis (10) gelten
nicht in Bezug auf eine im
Betriebsprogramm

PZB 90 AVG betriebene
PZB-Fahrzeugeinrichtung
eines zweisystemfahigen
LNT.

Hinweise:

Gemalf3 Abschnitt 4
Absatz (5) des
Zusatzes 483.0101201
gelten Abschnitt 12

Absétze (14) bis (19) der
Richtlinie 483.0101 generell
nicht flir eine im
Betriebsprogramm PZB 90
AVG  betriebene PZB-
Fahrzeugeinrichtung eines
zweisystemfahigen LNT.

Fiir eine im  Betriebs-
programm PZB 90 AVG
betriebene PZB-Fahr-
zeugeinrichtung eines
zweisystemfdahigen LNT gilt
anstelle von Abschnitt 12
Absatz (20) der
Richtlinie 483.0101
Abschnitt 4 Absatz (6) des
Zusatzes 483.0101701.

Die Ausfiihrungs-
bestimmungen in den
Absatzen (2) bis (11) gelten
nichtin Bezug auf Fahrzeuge
mit PZB-Fahrzeugein-
richtung der Bauform I60M.

Hinweis: Gemall Abschnitt 5
Absatz (5) des Zu-
satzes 483.0101Z02 gelten
Abschnitt 12 Absétze (8) bis
(21) der Richtlinie 483.0101
generell nicht fiir Fahrzeuge
mit PZB-Fahrzeugein-
richtung der Bauform 160M.

(6) des Zusatzes
483.0101201 -
PFLICHT

Abschnitt 5
Absatz (5) des
Zusatzes
483.0101202 -
BEDINGTE
PFLICHT
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(13) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss Abschnitt 12
der Richtlinie 483.0101 | der Richtlinie 483.0102
mit Unternehmensvorgaben zur Eingabe der weiteren
Daten fir die Fahrtenregistrierung (Triebfahrzeugfiihrer-
Nummer und Zug-Nummer)

sowie zur Beschriftung des
Schreibstreifens, wenn das
Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen Fahrzeuge
betreibt, bei denen die
Fahrtenregistrierung der
PZB-Fahrzeugeinrichtung

als  Registriergerat  mit
Schreibstreifen ausgefihrt
ist,

erganzen. Diese Unternehmensvorgaben miissen die
folgenden Gesichtspunkte regeln:

1. Grundsatz

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss festlegen,
ob der Triebfahrzeugfiihrer die weiteren Daten fiir die
Fahrtenregistrierung  (Triebfahrzeugfiihrer-Nummer
und Zug-Nummer) an der Dateneingabe-Schnittstelle
grundsatzlich eingeben muss oder dies generell
unterlassen muss.

Fiar Fahrzeuge, bei
denen die Fahrten-
registrierung der PZB-
Fahrzeugeinrichtung als
Registriergerat mit
Schreibstreifen
ausgefihrt ist, gilt
abweichend davon:

Das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen
muss festlegen, ob der
Triebfahrzeugfihrer

- das Datum,

- sein
Identifikations-
merkmal,

- die Zug-Nummer
und

- die Fahrzeug-
Nummer

Weitere Daten
fiir die Fahrten-
registrierung -
Abschnitt 12 der
Richtlinie
483.0101 bzw.
483.0102 -
PFLICHT

Giiltig ab: 14.12.2025
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auf dem Schreibstreifen
notieren oder dies
generell unterlassen
muss.

Falls das Eisenbahnverkehrsunternehmen die
Eingabe der weiteren Daten far die
Fahrtenregistrierung  (Triebfahrzeugfiihrer-Nummer
und Zug-Nummer)

bzw. die Beschriftung

des Schreibstreifens

grundsatzlich vorschreibt, sind die Nummern 2 bis 6
dieses Absatzes zu beachten.

Falls das Eisenbahnverkehrsunternehmen
vorschreibt, dass der Triebfahrzeugfiihrer die weiteren
Daten far die Fahrtenregistrierung

(Triebfahrzeugfiihrer-Nummer und Zug-Nummer)
bzw. die Beschriftung

des Schreibstreifens

generell unterlassen muss:

- Die Nummern 2 bis 6 dieses Absatzes gelten
nicht.

- Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss auf
andere Art sicherstellen, dass sich alle von der

Fahrtenregistrierung eines Fahrzeugs
aufgezeichneten Fahrdaten bei einer
Fahrdatenauswertung

zum einen eindeutig denjenigen Trieb-
fahrzeugfiihrern zuordnen lassen, welche
die auszuwertenden Zugfahrten
durchgefihrt haben und

zum anderen eindeutig denjenigen Zug-
Nummern zuordnen lassen, unter welchen
die auszuwertenden Zugfahrten
durchgefiihrt worden sind.

2. Dateninhalte

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss festlegen,
welche Nummer der Triebfahrzeugfiihrer als
Einstellwert fir die ,Triebfahrzeugfihrer-Nummer®
eingeben muss.

Hinweis: Der Einstellwert der ,Triebfahrzeugfiihrer-
Nummer® dient dazu, bei einer Fahrdatenauswertung
eindeutig diejenigen Triebfahrzeugfiihrer ermitteln und
identifizieren zu kénnen, welche die auszuwertenden
Zugfahrten durchgefiihrt haben.

Giiltig ab: 14.12.2025
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Fir Fahrzeuge, bei
denen die Fahrten-
registrierung der PZB-
Fahrzeugeinrichtung als
Registriergerat mit
Schreibstreifen
ausgefiihrt  ist,  gilt
abweichend davon:

Das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen
muss festlegen, welches
Identifikationsmerkmal
der Triebfahrzeugfiihrer
auf dem Schreibstreifen
notieren muss.

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss festlegen,
dass der Triebfahrzeugfihrer die Zug-Nummer als
Einstellwert flr die ,Zug-Nummer® eingeben muss.

Hinweis: Der Einstellwert der ,Zug-Nummer® dient
dazu, bei einer Fahrdatenauswertung eindeutig
diejenigen Zug-Nummern ermitteln zu kénnen, unter
welchen die auszuwertenden Zugfahrten durchgefiihrt
worden sind.

Fur  Fahrzeuge, bei
denen die Fahrten-
registrierung der PZB-
Fahrzeugeinrichtung als
Registriergerat mit
Schreibstreifen
ausgefiihrt  ist,  gilt
abweichend davon:

Das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen
muss festlegen, dass der
Triebfahrzeugfiihrer die
Zug-Nummer auf dem
Schreibstreifen notieren
muss.

3.  Zeitpunkt der Eingabe

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss vorgeben,
dass der Triebfahrzeugfiihrer im fliihrenden Fahrzeug
den Einstellwert fir die Triebfahrzeugfihrer-Nummer
grundsatzlich vor der ersten Zugfahrt unter
Uberwachung der PZB nach Ubernahme des

Giiltig ab: 14.12.2025
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Fahrzeugs an der Dateneingabe-Schnittstelle
eingeben muss.

Ist nach einem Fuhrerraum- bzw.
Fahrtrichtungswechsel eine andere PZB-
Fahrzeugeinrichtung zu bedienen, muss das
Eisenbahnverkehrsunternehmen zusatzlich vorgeben,
dass der Triebfahrzeugfiihrer im fiihrenden Fahrzeug
den Einstellwert fir die Triebfahrzeugfihrer-Nummer
grundsatzlich vor der ersten Zugfahrt unter
Uberwachung der PZB nach einem Fiihrerraum- bzw.
Fahrtrichtungswechsel an der Dateneingabe-
Schnittstelle eingeben muss.

Fir Fahrzeuge, bei
denen die Fahrten-
registrierung der PZB-
Fahrzeugeinrichtung als
Registriergerat mit
Schreibstreifen
ausgefiihrt  ist,  gilt
abweichend davon:

Das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen

muss vorgeben, dass
der Triebfahrzeugfiihrer
im fihrenden Fahrzeug

- das Datum,

- sein
Identifikations-
merkmal und

- die Fahrzeug-
Nummer

grundsatzlich vor der
ersten Zugfahrt unter
Uberwachung der PZB
nach Ubernahme des
Fahrzeugs auf dem
Schreibstreifen notieren
muss.

Ist nach einem
Fiithrerraum- bzw.
Fahrtrichtungswechsel
eine andere PZB-
Fahrzeugeinrichtung zu
bedienen, muss das
Eisenbahnverkehrs-
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unternehmen zusatzlich
vorgeben, dass der
Triebfahrzeugfiihrer im
fihrenden Fahrzeug

- das Datum,

- sein
Identifikations-
merkmal und

- die Fahrzeug-
Nummer

grundsatzlich vor der
ersten Zugfahrt unter
Uberwachung der PZB
nach einem
Fihrerraum- bzw.
Fahrtrichtungswechsel
auf dem Schreibstreifen
notieren muss.

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss vorgeben,
dass der Triebfahrzeugfiihrer im filhrenden Fahrzeug
den Einstellwert fiir die Zug-Nummer grundsatzlich

- vor der ersten Zugfahrt unter Uberwachung der
PZB nach Ubernahme des Fahrzeugs und

- vor der ersten Zugfahrt unter Uberwachung der
PZB nach Anderung der Zug-Nummer

an der Dateneingabe-Schnittstelle eingeben muss.

Ist nach einem Fihrerraum- bzw. Fahrtrichtungs-
wechsel eine andere PZB-Fahrzeugeinrichtung zu
bedienen, muss das Eisenbahnverkehrsunternehmen
zusatzlich vorgeben, dass der Triebfahrzeugfiihrer im
fihrenden Fahrzeug den Einstellwert fiir die Zug-
Nummer grundsatzlich vor der ersten Zugfahrt unter
Uberwachung der PZB nach einem Fiihrerraum- bzw.
Fahrtrichtungswechsel an der Dateneingabe-
Schnittstelle eingeben muss.

Fur  Fahrzeuge, bei
denen die Fahrten-
registrierung der PZB-
Fahrzeugeinrichtung

noch als Registriergerat
mit Schreibstreifen
ausgefiihrt  ist,  gilt
abweichend davon:
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Das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen
muss vorgeben, dass
der Triebfahrzeugfiihrer
im fliihrenden Fahrzeug
die Zug-Nummer
grundsatzlich

- vor der ersten
Zugfahrt unter
Uberwachung_der
PZB nach Uber-
nahme des Fahr-
zeugs und

- vor der ersten
Zugfahrt unter
Uberwachung der

PZB nach
Anderung der Zug-
Nummer

auf dem Schreibstreifen
notieren muss.

Ist nach einem
Fiithrerraum- bzw.
Fahrtrichtungswechsel
eine andere PZB-
Fahrzeugeinrichtung zu
bedienen, muss das
Eisenbahnverkehrs-
unternehmen zusatzlich
vorgeben, dass der
Triebfahrzeugfiuhrer im
fihrenden Fahrzeug die
Zug-Nummer
grundsatzlich vor der
ersten Zugfahrt unter
Uberwachung der PZB
nach einem Fihrerraum-
bzw. Fahrtrichtungs-
wechsel auf dem
Schreibstreifen notieren
muss.

4.  Fehlende Zeit fur Eingabe der weiteren Daten fir die
Fahrtenregistrierung  bzw. Beschriftung  des
Schreibstreifens wahrend einer Zugfahrt

Fiir den Fall, dass bei einem Personal-, Fiihrerraum-
oder Fahrtrichtungswechsel wahrend eines Haltes bei
einer Zugfahrt die Zeit vor der Weiterfahrt zur gemalR
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Nummer 3 erforderlichen Eingabe des Einstellwertes
far die Triebfahrzeugfiihrer-Nummer nicht ausreicht,
darf das Eisenbahnverkehrsunternehmen erlauben,
dass der ubernehmende Triebfahrzeugfiihrer den
Personal-, Fiihrerraum- oder Fahrtrichtungswechsel
zunachst nur mittels Betatigung der
Wachsamkeitstaste fir etwa 4s im Stillstand des
Zuges in der Fahrtenregistrierung kennzeichnet und
die Eingabe des Einstellwertes fir die
Triebfahrzeugfihrer-Nummer beim nachsten Halt des
Zuges mit dafur ausreichender Aufenthaltszeit
nachholt.

Fiar Fahrzeuge, bei
denen die Fahrten-
registrierung der PZB-
Fahrzeugeinrichtung als
Registriergerat mit
Schreibstreifen
ausgefiihrt  ist,  gilt
abweichend davon:

Fiir den Fall, dass bei
einem Personal-,
Fiihrerraum- oder
Fahrtrichtungswechsel
wahrend eines Haltes
bei einer Zugfahrt die
Zeit vor der Weiterfahrt
zur gemal Nummer 3
erforderlichen
Beschriftung des
Schreibstreifens  nicht
ausreicht, darf das
Eisenbahnverkehrs-
unternehmen erlauben,
dass der iibernehmende
Triebfahrzeugfiihrer den
Personal-, Fihrerraum-

oder Fahrt-
richtungswechsel
zunachst

- nur mittels

Eintragung eines
Hinweispfeils

entgegen der
Richtung der auf
dem Schreib-
streifen aufge-
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zeichneten Fahr-
daten sowie

- der Betatigung der
Wachsamkeits-
taste fir etwa 4s
im Stillstand des

Zuges
in der Fahrten-
registrierung kenn-
zeichnet und die
Beschriftung des

Schreibstreifens  beim
nachsten Halt des Zuges
mit dafiir ausreichender
Aufenthaltszeit,
spatestens jedoch bei
Beendigung seines
Einsatzes auf dem
Fahrzeug nachholt.

Fir Fahrzeuge mit PZB-
Fahrzeugeinrichtung der
Bauform I60M  gilt
abweichend davon:

Fir den Fall, dass bei
einem Personal-,
Fiithrerraum- oder
Fahrtrichtungswechsel
wahrend eines Haltes im
Rahmen einer Zugfahrt
die Zeit vor der
Weiterfahrt zur gemal}
Nummer 3
erforderlichen
Beschriftung des
Schreibstreifens  nicht
ausreicht, darf das
Eisenbahnverkehrs-
unternehmen erlauben,
dass der iibernehmende
Triebfahrzeugfiihrer den
Personal-, Fihrerraum-

oder Fahrt-
richtungswechsel
zunachst

- nur mittels

Eintragung eines
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Hinweispfeils

entgegen der
Richtung der auf
dem Schreib-

streifen aufge-
zeichneten Fahr-
daten sowie

- dem Inaktiv- und
anschlieRenden
Aktivschalten der
PZB-Fahrzeugein-

richtung im
Stillstand des
Zuges

in der Fahrten-

registrierung
kennzeichnet und die
Beschriftung des
Schreibstreifens  beim
nachsten Halt des Zuges
mit dafiir ausreichender
Aufenthaltszeit,
spatestens jedoch bei
Beendigung seines
Einsatzes auf dem
Fahrzeug nachholt.

Fir den Fall, dass bei einer Anderung der Zug-
Nummer, einem Personal-, einem Fiihrerraum- oder
einem Fahrtrichtungswechsel wahrend eines Haltes
bei einer Zugfahrt die Zeit vor der Weiterfahrt zur
gemalR Nummer 3 erforderlichen Eingabe des
Einstellwertes fiir die Zug-Nummer nicht ausreicht,
darf das Eisenbahnverkehrsunternehmen erlauben,
dass der Ubernehmende Triebfahrzeugfihrer die
Eingabe zunachst unterlasst und beim nachsten Halt
des Zuges mit dafur ausreichender Aufenthaltszeit
nachholt.

Fir Fahrzeuge, bei
denen die Fahrten-
registrierung der PZB-
Fahrzeugeinrichtung als
Registriergerat mit
Schreibstreifen
ausgefiihrt ist, gilt
abweichend davon:

Fir den Fall, dass bei
einer Anderung der Zug-
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Nummer, einem
Personal-, einem
Fiithrerraum- oder einem
Fahrtrichtungswechsel
wahrend eines Haltes
bei einer Zugfahrt die
Zeit vor der Weiterfahrt
zur gemal Nummer 3
erforderlichen
Eintragung der Zug-
Nummer nicht ausreicht,
darf das
Eisenbahnverkehrs-
unternehmen erlauben,
dass der iibernehmende
Triebfahrzeugfiihrer die
Eintragung der Zug-
Nummer auf dem
Schreibstreifen zunachst
unterlasst und sie beim
nachsten Halt des Zuges
mit dafiir ausreichender
Aufenthaltszeit,
spatestens jedoch bei
Beendigung seines
Einsatzes auf dem
Fahrzeug nachholt.

5. Bedienabfolge

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss die
erforderliche Bedienabfolge zur Eingabe der weiteren
Daten fiir die Fahrtenregistrierung (Triebfahrzeug-
fGhrer-Nummer  und  Zug-Nummer) an  der
Dateneingabe-Schnittstelle beschreiben.

Fir Fahrzeuge, bei
denen die Fahrten-
registrierung der PZB-
Fahrzeugeinrichtung als
Registriergerat mit
Schreibstreifen
ausgefiihrt  ist,  gilt
abweichend davon:

Das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen

muss beschreiben, wie
die Beschriftung des
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Schreibstreifens
aussehen muss.

Anzeigen

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss die
Anzeigen an der Dateneingabe-Schnittstelle wahrend
der Eingabe der weiteren Daten flir die
Fahrtenregistrierung  (Triebfahrzeugfiihrer-Nummer
und Zug-Nummer) beschreiben.

Dies gilt nicht fir
Fahrzeuge, bei denen
die Fahrtenregistrierung
der PZB-Fahrzeug-
einrichtung als Regis-
triergerat mit Schreib-
streifen ausgefuhrt ist.

(14) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss Abschnitt 12

der Richtlinie 483.0101 | der Richtlinie 483.0102
mit

Unternehmensvorgaben zur Vorbereitung der

Fahrtenregistrierung erganzen, welche die folgenden
Gesichtspunkte regeln:

1.

Grundsatz fur Kontrolle des Betriebszustandes

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss
sicherstellen, dass die Fahrtenregistrierung bei
Zugfahrten unter Uberwachung der PZB im
betriebsfahigen Zustand ist.

Zu diesem Zweck kann das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen vorgeben, dass der Triebfahrzeugfiihrer
den Betriebszustand der Fahrtenregistrierung
kontrollieren muss. In diesem Fall sind die Nummern 2
bis 4 dieses Absatzes zu beachten.

Falls das Eisenbahnverkehrsunternehmen auf
Unternehmensvorgaben fir Triebfahrzeugfiihrer zur
Kontrolle des Betriebszustandes der Fahrten-
registrierung verzichtet, gelten die Nummern 2 bis 3
dieses Absatzes nicht. Es ist in diesem Fall nur
Nummer 4 zu beachten.

Haufigkeit und Zeitpunkt

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss vorgeben,
wie haufig und zu welchem Zeitpunkt innerhalb des
festgelegten  Kontrollintervalls  der  Triebfahr-
zeugfihrer den Betriebszustand der Fahrten-
registrierung kontrollieren muss. Hierfiir sind die
betrieblichen  Ablaufe des Eisenbahnverkehrs-
unternehmens maldgebend.

Vorbereitung
der Fahrten-
registrierung -
Abschnitt 12 der
Richtlinie
483.0101 bzw.
483.0102 -
PFLICHT
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3. Erforderliche Tatigkeiten

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss
beschreiben, anhand welcher Bedingungen der
Triebfahrzeugfiihrer  festzustellen hat, ob die
Fahrtenregistrierung betriebsfahig ist oder nicht. Fur
die Festlegung der zu kontrollierenden Bedingungen
sind die Beschreibungen und Vorgaben des
Herstellers der Fahrtenregistrierung bzw. der PZB-
Fahrzeugeinrichtung maRRgebend.

Fur eine  Fahrtenregistrierung, welche als
elektronisches Aufzeichnungsgerat ausgefiihrt ist,

muss das Eisenbahnverkehrsunternehmen
mindestens vorgeben, dass der Triebfahrzeugfiihrer
die

- Statusanzeigen der Fahrtenregistrierung und
- den Fiillgrad des Fahrdatenspeichers
kontrollieren muss.

Hinweis: Statusanzeigen der Fahrtenregistrierung
kénnen je nach Bauform und Ausflihrungsvariante der
PZB-Fahrzeugeinrichtung z. B. bestimmte
Leuchtdioden am elektronischen Aufzeichnungsgerat
oder Statusmeldungen im Fahrzeugdiagnosesystem
sein.

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss zudem
festlegen, bei welchem Fillgrad des Fahrdaten-
speichers der Triebfahrzeugfiihrer die auftraggebende
Stelle dartiber informieren muss, damit diese das
zeitnahe Auslesen der registrierten Fahrdaten
veranlasst.

Fur eine Fahrten-
registrierung, welche als
Registriergerat mit
Schreibstreifen aus-
gefiihrt ist, muss das
Eisenbahnverkehrs-
unternehmen
mindestens  vorgeben,
dass der Trieb-
fahrzeugfiihrer
kontrollieren muss, ob

- das Registrier-
gerat einge-
schaltet ist,

- die einzelnen
Aufzeichnungs-

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

Ausfiihrungsbestimmungen fiir unternehmensspezifische
Vorgaben zur Ergdnzung der Richtlinien 483.010x

483.0100
Seite 35

spuren
geschrieben
werden
(Stundendruck,
Minutenlinie, Weg-
Geschwindigkeits-
Aufzeichnung,
PZB-Zugart,
streckenseitige
Beeinflussungen

u. a.),

- die vorhandenen
Weg-
Geschwindigkeits-
Aufzeichnungen
Auslenkungen
aufweisen,

- der Vorschub des
Schreibstreifens
ordnungsgemalf}
erfolgt (keine
Schreibiiber-
lagerungen bei
vergangenen
Aufzeichnungen)
und

- der aktuelle
Papiervorrat
hinreichend fir die

bevorstehenden
Zug- oder Rangier-
fahrten ist.
Beispiel zur
Abschdtzung der
GrolBe des
Papiervorrats:

Bei einem
Fahrzeug mit

PZB-Fahrzeug-
einrichtung  der
Bauform 160M und
einem
elektrischen
Registriergerdt

ER 4/6 als
Fahrten-
registrierung  ist
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der Metallpapier-
Schreibstreifen

50 mm breit und
reicht  flir die
Aufzeichnung von
Fahrdaten  (liber
eine Gesamt-
Wegstrecke von
bis zu 7000 km.
Dabei entspricht
1 km Fahrweg
ungefdhr 5 mm
Papiervorschub.

Das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen
muss zudem vorgeben,
dass der Triebfahrzeug-
fihrer den
Schreibstreifen
rechtzeitig vor
Erschopfung des
Papiervorrats
auswechseln muss.
Erganzend hierzu muss
das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen

- beschreiben, wie
sich der Schreib-
streifen aus-
wechseln lasst,

Beispiel fiir
Beschreibung des
Wechsels eines
Schreibstreifens
bei einer PZB-
Fahrzeugein-

richtung der
Bauform 160M:

a) Die  Schreib-
rolle ist in eine
Kassette ein-
gelegt, die der
Triebfahrzeug-
fiihrer aus dem
elektrischen
Registriergerdt
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ER 4/6

herausnehmen
kann. Dazu
wird die Klappe
des Schalt-
kastens ge-
6ffnet, die

Kassette  mit
dem Biigelgriff
nach vorn
geschwenkt
und nach oben
ausgehoben.

b) Zum
Auswechseln
des  Schreib-
streifens  sind
die beiden
Rollen (Auf-
und Abwickel-
rolle) nach
Betatigen des
Sperrhebels
nacheinander
der Kassette zu
entnehmen.

c) Die
beschriebene
Schreib-
streifenrolle ist
von der
Aufwickelrolle
abzustreifen.
Hierzu sind die
beiden  Teller
abzuziehen
und die
Schreib-
streifenrolle ist
auf der Achse
zu lockern.

d) Beim Einlegen
der neuen
Schreib-
streifenrolle ist
darauf zu
achten, dass
die Metall-
schicht  nach
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oben zeigt, der
Anfang der
Schreibstreifen
rolle sorgfaltig
am Stift des
Aufwickel-
tellers befestigt
wird und der
Schreibstreifen
mittig auf der
Transportrolle
liegt. Die
metallisierte
Seite des
Schreib-
streifens  darf
nicht mit den
Fingern bertihrt
oder
beschmutzt
werden, da
sonst die
Metallschicht
beschadigt
wird.

e) Nach dem
Einsetzen und
Sperren der
beiden Rollen
ist der neue
Schreibstreifen
mit dem Zahn-
rad an der
Auflenseite der
Kassette zu
spannen. Dann
ist die Kassette

wieder ein-
zusetzen und
anzudrticken,
bis sie hérbar
einrastet.

f) Zum Spannen
des neuen
Schreib-
streifens  und
Priifen des
Licht-
schleusen-
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blocks ist die
Priiftaste etwa
3s lang zu
drticken.

Leuchten

hierbei die
beiden Leucht-
dioden nicht
auf bzw.
wechseln die
Schauzeichen
nicht von weil3
in Rot, liegt
eine technische
Unregel-

malfigkeit vor.

vorgeben, wie der
Triebfahrzeug-
fuhrer, den
entnommenen
Schreibstreifen
beschriften muss
und

Hinweis:
Beispielsweise
konnte hierbei
vorgegeben
werden, dass der
Triebfahrzeug-
fiihrer die
Fahrzeug-
Nummer, das
Entnahmedatum
und die Fahrzeug-
einsatzstelle auf
dem ent-
nommenen
Schreibstreifen
vermerkt.

vorgeben, wo der
Triebfahrzeug-
fihrer den
entnommenen
Schreibstreifen zur
weiteren
Behandlung
hinterlegen muss.
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4.  Kurzwegspeicher

Fur eine  Fahrtenregistrierung, welche als
elektronisches  Aufzeichnungsgerat mit  einem
Kurzwegspeicher ausgefihrt ist und fiir den Fall, dass
das Auslesen der registrierten Fahrdaten nicht sofort
moglich ist, muss das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen

- vorgeben, dass der Triebfahrzeugfiihrer den
Kurzwegspeicher nach Unfdllen oder auf
besondere Weisung (z. B. des EBA, der
Bundespolizei) sperren muss,

- beschreiben, wie sich der Kurzwegspeicher
sperren lasst und

- vorgeben, dass der Triebfahrzeugfiihrer den
Zeitpunkt der Sperrung des Kurzwegspeichers
mittels eines schriftlichen Vermerks
dokumentieren muss.

Der schriftliche Vermerk muss mindestens das
Identifikationsmerkmal des sperrenden
Triebfahrzeugfihrers, das Datum und die
Uhrzeit der Sperrung sowie den Anlass fur die
Sperrung enthalten.

Hinweis: Durch das Sperren des Kurzwegspeichers
werden detaillierte Fahrdatenaufzeichnungen vor und
wahrend des relevanten Ereignisses in einem
besonderen Speicherbereich der Fahrtenregistrierung
fiir die spatere Auswertung gesichert.

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss zudem
festlegen, dass ein gesperrter Kurzwegspeicher erst
nach dem Auslesen der relevanten Fahrdaten und nur
von dazu autorisiertem Fachpersonal wieder entsperrt
werden darf.

(15) Wenn das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen nicht
fir den Betrieb unter LZB-
Fihrung ausgebildete
Triebfahrzeugfiihrer auf
Fahrzeugen mit PZB/LZB-
Fahrzeugeinrichtung

einsetzt, muss es
Abschnitt 12 der
Richtlinie 483.0101 mit
Unternehmensvorgaben

erganzen, welche die

Nicht fiir den
LZB-Betrieb
ausgebildeter
Triebfahrzeug-
fiihrer -
Abschnitt 12 der
Richtlinie
483.0101 -
BEDINGTE
PFLICHT
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folgenden  Gesichtspunkte

regeln:

1. Bestimmung der
gliltigen Zugdaten
Das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen

muss fir einen nicht fiir
den Betrieb unter LZB-
Flihrung ausgebildeten
Triebfahrzeugfihrer,
welcher auf einem
Fahrzeug mit PZB/LZB-
Fahrzeugeinrichtung
eingesetzt wird,
vorgeben, dass er lber
die Bestimmung und
Eingabe der giltigen
Einstellwerte BRA und
BRH hinaus auch noch
die gilltigen Einstell-
werte ZL und VMZ
bestimmen und
eingeben muss.

Zudem muss  das
Eisenbahnverkehrs-
unternehmen fiir einen
nicht fir den Betrieb
unter LZB-Fihrung
ausgebildeten
Triebfahrzeugfihrer,
welcher auf einem
Fahrzeug mit PZB/LZB-
Fahrzeugeinrichtung

eingesetzt wird,
vorgeben, dass er die
gliltigen Zugdaten
anhand der fiir das
filhrende Fahrzeug
gliltigen LZB-

Einstelltabelle
bestimmen muss, und
beschreiben, wie dies
zu erfolgen hat.

Verfahrensweise  vor
Befahren einer LZB-
Strecke

Das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen

Giiltig ab: 14.12.2025
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muss fur einen nicht fur
den Betrieb unter LZB-
Flihrung ausgebildeten
Triebfahrzeugfuhrer,

welcher auf einem
Fahrzeug mit PZB/LZB-
Fahrzeugeinrichtung

eingesetzt wird,
vorgeben, dass er eine
LZB-Strecke nur

befahren darf, wenn er
vorher die LZB-
Funktionalitat der
PZB/LZB-
Fahrzeugeinrichtung
mit dem LZB-
Storschalter
abgeschaltet hat.

3. Verfahrensweise  bei
Ablésung des
Triebfahrzeugfuhrers

Das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen
muss fur einen nicht fur
den Betrieb unter LZB-
Flihrung ausgebildeten
Triebfahrzeugfuhrer,
welcher auf einem
Fahrzeug mit PZB/LZB-
Fahrzeugeinrichtung
eingesetzt wird,
vorgeben, dass er die
LZB-Funktionalitat der
PZB/LZB-
Fahrzeugeinrichtung
bei Beendigung seines
Einsatzes auf einem
Fahrzeug mit PZB/LZB-
Fahrzeugeinrichtung
wieder mittels LZB-
Storschalter
einschalten und erneut
die gultigen Zugdaten
eingeben muss.
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(1)

(2)

Ausfiithrungsbestimmungen zur
Erganzung des Abschnitts 14 der
Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102

Wenn bei einer bestimmten Bauform bzw. Ausfiihrungs-
variante einer PZB-Fahrzeugeinrichtung besondere
Programme bzw. Betriebsarten fiir einen oder mehrere der
Féalle 1. bis 4. in Abschnitt 14 Absatz (2)

der Richtlinie 483.0101 | der Richtlinie 483.0102
existieren, darf das Eisenbahnverkehrsunternehmen
dementsprechend die allgemeinen Vorgaben zum
Abschalten der PZB-Fahrzeugeinrichtung mit bauform-,
ausfiihrungsvarianten- oder fahrzeugspezifischen
Unternehmensvorgaben zur Anwendung dieser
besonderen Programme bzw. Betriebsarten teilweise oder
vollstandig ersetzen.

Die Vorgabe, dass der Triebfahrzeugfiihrer die PZB-
Fahrzeugeinrichtung bei Stoérungen mit dem PZB-
Storschalter abschalten muss, darf nicht durch
Unternehmensvorgaben ersetzt werden.

Das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen darf die
Erlaubnis zum Abschalten
der PZB-Fahrzeugein-
richtung mit dem PZB-
Storschalter  zur  Durch-
fihrung von Rangierfahrten,
wenn voraussichtlich langer
als 30 Minuten rangiert wird,
nach MalRgabe  seiner
betrieblichen Abldaufe mit
Unternehmensvorgaben er-
ganzen, welche genauer
oder restriktiver sind.

Das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen darf hierbei
nicht erlauben, dass die
PZB-Fahrzeugeinrichtung
abgeschaltet wird, wenn
voraussichtlich weniger als
30 Minuten lang rangiert
wird.

Abschnitt 14
Absatz (2) der
Richtlinie
483.0101 bzw.
483.0102 -
BEI BEDARF

Abschnitt 14
Absatz (3) der
Richtlinie
483.0101 -
BEI BEDARF
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€)

(1)

(2)

Wenn bei einer bestimmten Bauform bzw. Ausfiihrungs-
variante einer PZB-Fahrzeugeinrichtung besondere
Programme bzw. Betriebsarten fiir einen oder mehrere der
Falle 1 bis 3 in Abschnitt 14
Absatz (5) der
Richtlinie 483.0101
existieren, darf das Eisenbahnverkehrsunternehmen
dementsprechend die allgemeinen Vorgaben zum
Ausschalten der PZB-Fahrzeugeinrichtung mit bauform-,
ausfihrungsvarianten- oder fahrzeugspezifischen Unter-
nehmensvorgaben zur Anwendung dieser besonderen
Programme bzw. Betriebsarten teilweise oder vollstandig
ersetzen.

Die Vorgabe fir Fall 4 in Abschnitt 14
Absatz (5) der | Absatz (4) der
Richtlinie 483.0101, Richtlinie 483.0102,

darf nicht durch Unternehmensvorgaben ersetzt werden.

Absatz (4) der
Richtlinie 483.0102

Ausfiihrungsbestimmungen zur
Ergdanzung des Abschnitts 15 der
Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf die den Fall
einer technischen UnregelmaRigkeit beschreibende
Bildgruppe 42 | Bildgruppe 32

mit Unternehmensvorgaben erganzen, welche bauform-,
ausfuhrungsvarianten- oder fahrzeugspezifische
Anzeigebilder oder Beschreibungen der maoglichen
spezifischen Meldungen far technische
Unregelmaligkeiten im Fahrzeugdiagnosesystem
enthalten.

Die Ausfliihrungsbestimmung
in Absatz (1) gilt nicht in
Bezug auf Fahrzeuge mit
PZB-Fahrzeugeinrichtung
der Bauform 160M.

Hinweis: Flir Fahrzeuge mit
PZB-Fahrzeugeinrichtung

der Bauform 160M existiert
bereits eine bauform-
spezifische und von Ab-
schnitt 15 Absatz (3) der
Richtlinie 483.0101 ab-
weichende Vorgabe in
Abschnitt 8 Absatz (1)
Zusatzes 483.0101202.

des

Abschnitt 14
Absatz (5) der
Richtlinie
483.0101 bzw.
Absatz (4) der
Richtlinie
483.0102 -
BEI BEDARF

Abschnitt 15
Absatz (3) der
Richtlinie
483.0101 bzw.
483.0102 -
BEI BEDARF

Abschnitt 8
Absatz (1) des
Zusatzes
483.0101202 -
BEDINGTE
PFLICHT
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€)

(4)

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf den

Anhang 483.0101A05 | Anhang 483.0102A03

mit allgemeingliltigen Vorgaben zum Umgang mit
bestimmten  technischen  UnregelmaRigkeiten  bzw.
Stérungen mit Unternehmensvorgaben ersetzen, welche
bauform-, ausfiihrungsvarianten- oder fahrzeugspezifische
Vorgaben zum Umgang mit bestimmten technischen
UnregelmaRigkeiten bzw. Stérungen enthalten.

Bei Ersatz des

Anhangs 483.0101A05 | Anhangs 483.0102A03
durch bauform-, ausfiihrungsvarianten- oder fahrzeug-
spezifische Unternehmensvorgaben zum Umgang mit
bestimmten  technischen  UnregelmaRigkeiten  bzw.
Stérungen, missen diese Unternehmensvorgaben
mindestens alle fir den Bereich des Eisenbahnverkehrs-
unternehmens relevanten der in

Anhang 483.0101A05 | Anhang 483.0102A03
aufgefiihrten Falle von technischen UnregelmaRigkeiten
und Stérungen behandeln sowie den Vermerk enthalten,
dass Abschnitt 15 Absatz (5)

der Richtlinie 483.0101 | der
sowie sowie

Anhang 483.0101A05 Anhang 483.0102A03

nicht gelten und ersetzt wurden. Zudem missen die
Unternehmensvorgaben bezlglich der von

Anhang 483.0101A05 | Anhang 483.0102A03
ubernommenen Falle von technischen UnregelmaRigkeiten
und Stérungen sinngemald dieselben AbhilfemaRnahmen
oder Auswirkungen/Folgen vorgeben wie der

Anhang 483.0101A05. Anhang 483.0102A03.

Die Ausfiihrungsbestimmung
in Absatz (3) gilt nicht in
Bezug auf Fahrzeuge mit
PZB-Fahrzeugeinrichtung
der Bauform 160M.

Hinweis: Flir Fahrzeuge mit
PZB-Fahrzeugeinrichtung
der Bauform 160M existieren
bereits bauformspezifische
und von Abschnitt 15
Absatz (5) der
Richtlinie 483.0101
abweichende Vorgaben in
Abschnitt 8 Absatz (3) des
Zusatzes 483.0101202.

Richtlinie 483.0102

Abschnitt 15
Absatz (5) der
Richtlinie
483.0101 bzw.
483.0102 -
BEI BEDARF

Abschnitt 8
Absatz (3) des
Zusatzes
483.0101202 -
BEDINGTE
PFLICHT

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

Ausfiihrungsbestimmungen fiir unternehmensspezifische
Vorgaben zur Ergdnzung der Richtlinien 483.010x

483.0100
Seite 46

(5) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss bauform-,
ausfihrungsvarianten- oder fahrzeugspezifische Unter-
nehmensvorgaben zum Umgang mit einer
Dauerbeeinflussung machen. Diese Unternehmens-
vorgaben missen mindestens die folgenden Gesichts-
punkte regeln:

1. Beschreibung der moglichen Falle von
Dauerbeeinflussung

Generell sind die folgenden Falle einer
Dauerbeeinflussung maoglich:

- Aktivschalten der PZB-Fahrzeugeinrichtung,
wenn der Fahrzeugmagnet sich iber einem
wirksam geschalteten

GM 2000 Hz,

GM 1000 Hz oder

GM 500 Hz
befindet

- Fahrzeug mit aktiv geschalteter PZB-
Fahrzeugeinrichtung halt mit seinem
Fahrzeugmagneten (ber einem wirksam
geschalteten

GM 2000 Hz,
GM 1000 Hz oder
GM 500 Hz

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss
beschreiben, wie die PZB-Fahrzeugeinrichtung in den
oben aufgefiihrten Fallen auf die Dauerbeeinflussung
reagiert.

2. Beenden der Dauerbeeinflussung

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss festlegen,
wie der Triebfahrzeugfiihrer zur Beendigung der
Dauerbeeinflussung in denjenigen der in Nummer 1.
aufgefiihrten Falle zu verfahren hat, in denen die
Dauerbeeinflussung  die  regulare  Weiterfahrt
verhindert.

Wenn der Triebfahrzeugfiihrer das Fahrzeug zur
Beendigung der Dauerbeeinflussung bewegen muss,
muss die Festlegung des Eisenbahnverkehrs-
unternehmens auch die erforderliche Kommunikation
mit der betriebsleitenden Stelle beriicksichtigen.

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf die
diesbeziiglichen Unternehmensvorgaben in die

Abschnitt 15
Absatz (8) der
Richtlinie
483.0101 bzw.
483.0102 -
PFLICHT
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Unternehmensvorgaben zur Umsetzung der Aus-
fihrungsbestimmung in Absatz (3) integrieren bzw. mit
diesen zusammenfassen.

(6) Die Ausfiihrungsbestimmung Abschnitt 8
in Absatz (5) gilt nicht in Absatz (4) des
Bezug auf Fahrzeuge mit Zusatzes
PZB-Fahrzeugeinrichtung 483.0101Z02 -
der Bauform 160M. BEDINGTE

PFLICHT

Hinweis: Flir Fahrzeuge mit
PZB-Fahrzeugeinrichtung
der Bauform 160M existiert
bereits bauform-
spezifische und von Ab-
schnitt 15 Absatz (8) der
Richtlinie 483.0101 ab-
weichende Vorgabe in
Abschnitt 8 Absatz (4) des
Zusatzes 483.0101202.

(7) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss in bauform-, Nicht
ausfiihrungsvarianten- oder fahrzeugspezifische Unter-  bestandene
nehmensvorgaben fiir den Fall machen, dass im Ergebnis  Funktions-
einer gemald der Ausfiihrungsbestimmung in Abschnitt 5 prijfung.-
Absatz (1) durchgefiihrten Funktionspriifung der PZB-  Abschnitt 15 der
Fahrzeugeinrichtung das Vorliegen einer technischen  Richtlinie
UnregelmaRigkeit bzw. Stérung festgestellt wurde. Diese ~ 483.0101 bzw.
Unternehmensvorgaben miissen mindestens die folgenden II;SF?_IOCII(-:%' i

Gesichtspunkte regeln:

1.

Beschreibung der moglichen Falle von technischen
Unregelmaligkeiten bzw. Stérungen

Die

folgenden Falle von

technischen

Unregelmalligkeiten bzw. Stérungen im Ergebnis
einer Funktionspriifung sind grundsatzlich méglich:

akustische
ordnungsgemal

Meldungen erfolgen nicht

nur bei displaybasierten Flihrerraumanzeigen:
Fuhrerraumanzeigen sind nicht in Ordnung

nur bei lampenbasierten Flihrerraumanzeigen:

PZB-Zugart-Leuchtmelder haben wahrend
der Funktionspriifung nicht geleuchtet,

PZB-Zugart-Leuchtmelder der ein-
zustellenden PZB-Zugart leuchtet bzw.
blinkt nach der Funktionspriifung nicht,

Leuchtmelder ,, 1000 Hz“ hat wahrend der
Funktionspriifung nicht geleuchtet,

Giiltig ab: 14.12.2025
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PZB-Zwangsbremsung st

Leuchtmelder ,500 Hz* hat wahrend der
Funktionsprifung nicht geleuchtet,

Leuchtmelder ,,Befehl 40“ hat wahrend der
Funktionsprifung nicht geleuchtet,

Leuchtmelder ,S* (sofern vorhanden) hat
wahrend der Funktionsprifung nicht
geleuchtet,

Leuchtmelder ,G“ (sofern vorhanden) hat
wahrend der Funktionsprifung nicht
geleuchtet oder

Leuchtmelder ,Stor” (sofern vorhanden) hat
wahrend der Funktionsprifung nicht
geleuchtet

wahrend der

Funktionsprufung nicht erfolgt oder nicht

wirksam geworden

Davon abweichend sind
in Bezug auf Fahrzeuge
mit PZB-Fahrzeugein-
richtung der Bauform
I60M die folgenden
Falle von technischen
UnregelmaRigkeiten
bzw. Stérungen im
Ergebnis einer
Funktionsprifung
grundsatzlich maéglich:

Hupe ist nach der
2000-Hz-
Beeinflussung
nicht ertént

Hupe ist nach

Betatigen der
Freitaste nicht
verstummt

blauer Leucht-
melder ,45% ist

nach der 2000-Hz-
Beeinflussung
nicht erloschen

blauer Leucht-
melder ,45%

leuchtet nach der
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Funktionsprufung

nicht

- PZB-Zwangs-
bremsung ist
wahrend der
2000-Hz-Beein-
flussung nicht

erfolgt oder nicht
wirksam geworden

- Hauptluftleitungs-

Druck erreicht
nach Losen der
PZB-Zwangs-
bremsung mit der
Freitaste nicht
mehr 5 bar

2.  Vorgabe der Abhilfemalinahmen bzw.
Auswirkungen/Folgen

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss vorgeben,
welche Abhilfemalinahmen bzw. welche
Auswirkungen/Folgen in den in  Nummer 1.
aufgefiihrten Fallen durchzufiihren sind bzw. sich
ergeben.

Wenn nach Durchfilhrung der vorgegebenen
AbhilfemalBnahmen  weiterhin  eine technische
Unregelmaligkeit vorliegt, muss das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen vorgeben, dass die
auftraggebende Stelle zu verstandigen ist. In diesem
Fall darf das Eisenbahnverkehrsunternehmen zudem
erlauben, das geplante Zug- oder Rangierfahrten
gemald Anweisung der auftraggebenden Stelle ohne
weitere Einschrankung durchgefiihrt werden durfen.

Wenn nach Durchfilhrung der vorgegebenen
AbhilfemalRnahmen die Betriebsbereitschaft der PZB-
Fahrzeugeinrichtung gemaf

Abschnitt 12 Absatz (4) | Abschnitt 12 Absatz (3)
der Richtlinie 483.0101 der Richtlinie 483.0102
nicht hergestellt werden kann, muss das
Eisenbahnverkehrsunternehmen vorgeben, dass

- die PZB-Fahrzeugeinrichtung als gestort zu
betrachten ist,

- die PZB-Fahrzeugeinrichtung, sofern moglich,
mit dem PZB-Stdrschalter abzuschalten oder
andernfalls auszuschalten ist und

- die auftraggebende Stelle zu verstandigen ist.
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Davon abweichend
missen Eisenbahn-
verkehrsunternehmen,
die Fahrzeuge mit PZB-
Fahrzeugeinrichtung der
Bauform 160M
betreiben, in Bezug auf
diese Fahrzeuge
Folgendes festlegen:

Wenn nach
Durchfiihrung der
vorgegebenen Abhilfe-
malinahmen die

Betriebsbereitschaft der
PZB-Fahrzeugein-

richtung gemaf
Abschnitt 5  Absatz (2)
des

Zusatzes 483.0101702
nicht hergestellt werden
kann, dann

- ist die PZB-
Fahrzeugein-
richtung als gestort
zu betrachten,

- ist die PZB-Fahr-
zeugeinrichtung,
sofern maéglich, mit
dem PZB-
Storschalter
abzuschalten oder
andernfalls
auszuschalten und

- die auftrag-
gebende Stelle zu
verstandigen.

Fur den Fall, dass hiernach gemdR Anweisung der
auftraggebenden Stelle Zugfahrten durchzufiihren
sind, bei denen das betroffene Fahrzeug als
fihrendes fungiert, muss das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen vorgeben, dass

- die Weiterfahrt nur noch mit hochstens 50 km/h
erfolgen darf und

- die betriebsleitende Stelle zu verstandigen ist.

Giiltig ab: 14.12.2025
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Sind hiernach gemal} Anweisung der
auftraggebenden Stelle Rangierfahrten
durchzufiihren, darf das  Eisenbahnverkehrs-
unternehmen diese ohne weitere Einschrankung

erlauben.
Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf die
diesbezlglichen Unternehmensvorgaben in die

Unternehmensvorgaben zur Umsetzung der Aus-
fihrungsbestimmung in Absatz (3) integrieren bzw. mit
diesen zusammenfassen.

(8) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss bauform-,
ausfihrungsvarianten- oder fahrzeugspezifische Unter-
nehmensvorgaben zum Umgang mit einer Fehlfunktion der
Dateneingabe-Schnittstelle, welche die Eingabe der
weiteren Daten far die Fahrtenregistrierung
(Triebfahrzeugfiihrer-Nummer und Zug-Nummer) durch
den Triebfahrzeugfiihrer verhindert, machen.

Hinweis: Eine zielfiihrende Vorgabe ware, dass der
Triebfahrzeugfiihrer bei der Meldung der Fehlfunktion die
folgenden Angaben mitliefert:

Identifikationsmerkmal des Triebfahrzeugfiihrers

Zug-Nummer[n], unter denen der Triebfahrzeugfiihrer
Zugfahrten durchgefiihrt hat

Ort/Betriebsstelle, Datum und Uhrzeit der Ubernahme
des Fahrzeugs

Ort/Betriebsstelle, Datum und  Uhrzeit des
Einsatzendes auf dem Fahrzeug

Dies gilt nicht fur
Fahrzeuge, bei denen die
Fahrtenregistrierung der
PZB-Fahrzeugeinrichtung
als Registriergerat mit
Schreibstreifen ausgefiihrt

ist.
Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf die
diesbezuglichen Unternehmensvorgaben in die

Unternehmensvorgaben zur Umsetzung der Aus-
fihrungsbestimmung in Absatz (3) integrieren bzw. mit
diesen zusammenfassen.

Fehlfunktion der
Dateneingabe-
Schnittstelle fiir
die weiteren
Daten fiir die
Fahrten-
registrierung -
Abschnitt 15 der
Richtlinie
483.0101 bzw.
483.0102 -
PFLICHT
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)

(1)

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss bauform-,
ausfihrungsvarianten- oder fahrzeugspezifische Unter-
nehmensvorgaben zum Umgang mit einer Fehlfunktion der
Fahrtenregistrierung fir den Fall machen, dass der
Triebfahrzeugfiihrer die Fehlfunktion feststellt. Diese
Unternehmensvorgaben missen mindestens die folgenden
Festlegungen enthalten:

Der Triebfahrzeugfiihrer muss unverziglich die
auftraggebende Stelle (iber die Fehlfunktion der
Fahrtenregistrierung informieren.

Die auftraggebende Stelle muss die Instandsetzung
der Fahrtenregistrierung umgehend veranlassen.

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf die
diesbezlglichen Unternehmensvorgaben in die
Unternehmensvorgaben zur Umsetzung der Aus-
fihrungsbestimmung in Absatz (3) integrieren bzw. mit
diesen zusammenfassen.

Ausfiithrungsbestimmungen zur
Erganzung der Richtlinie 483.0101 bzw.
483.0102 hinsichtlich ETCS

Wenn das Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht fiir ETCS
ausgebildete Triebfahrzeugfiihrer auf Fahrzeugen einsetzt,
deren PZB-Fahrzeugeinrichtungen tiber STM in die ETCS-
Fahrzeugeinrichtungen eingebunden sind und im ETCS-
Level NTC PZB/LZB betrieben werden, muss es die
Abschnitte 5 und 12 bis 15 der
Richtlinie 483.0101 | Richtlinie 483.0102

mit Unternehmensvorgaben erganzen, welche die
Abweichungen hinsichtlich der Fiihrerraumanzeigen und
der Bedienung beschreiben.

Hinweise:

Im Zusammenhang mit ETCS (European Train Control
System) werden die nationalen Zugbeeinflussungssysteme
als National Train Control (NTC) bezeichnet.

Es empfiehlt sich, die Unternehmensvorgaben analog zur
Richtlinie 483.0701 auszugestalten.

Fehlfunktion der
Fahrten-
registrierung -
Abschnitt 15 der
Richtlinie
483.0101 bzw.
483.0102 -
PFLICHT

Nicht fiir ETCS
ausgebildeter
Triebfahrzeug-
fithrer -
Richtlinie
483.0101 bzw.
483.0102 -
BEDINGTE
PFLICHT

Giiltig ab: 14.12.2025




	Inhaltsverzeichnis
	1 Geltungsbereich und Zweck der Richtlinie
	2 Allgemeine Begriffsbestimmungen
	3 Regelungsprinzipien
	4 Ausführungsbestimmungen zur Ergänzung des Abschnitts 5 der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Abschnitt 5 Absatz (1) der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Abschnitt 2 Absatz (1) des Zusatzes 483.0101Z02
	Abschnitt 5 Absätze (2) bis(6), (8) und (10) bis (13) der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Abschnitt 2 Absätze (2) bis (10) des Zusatzes 483.0101Z02
	Abschnitt 5 Absatz (5) der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Abschnitt 2 Absatz (5) des Zusatzes 483.0101Z02
	Abschnitt 5 Absatz (7) der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Abschnitt 2 Absatz (6) des Zusatzes 483.0101Z02
	Abschnitt 5 Absatz (9) der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Abschnitt 2 Absatz (8) des Zusatzes 483.0101Z02

	5 Ausführungsbestimmungen zur Ergänzung des Abschnitts 12 der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Abschnitt 12 Absatz (2) der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Abschnitt 12 Absatz (9) der Richtlinie 483.0101
	Abschnitt 12 Absatz (10) der Richtlinie 483.0101
	Abschnitt 12 Absatz (11) der Richtlinie 483.0101
	Abschnitt 4 Absatz (5) des Zusatzes 483.0101Z01
	Abschnitt 12 Absatz (13) der Richtlinie 483.0101 bzw. Abschnitt 4 Absatz (5) des Zusatzes 483.0101Z01
	Abschnitt 12 Absatz (16) der Richtlinie 483.0101
	Abschnitt 12 Absatz (18) der Richtlinie 483.0101
	Abschnitt 12 Absatz (19) der Richtlinie 483.0101
	Abschnitt 12 Absatz (20) der Richtlinie 483.0101
	Abschnitt 4 Absätze (5) und(6) des Zusatzes 483.0101Z01
	Abschnitt 5 Absatz (5) des Zusatzes 483.0101Z02
	Weitere Daten für die Fahrtenregistrierung - Abschnitt 12 der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Vorbereitung der Fahrtenregistrierung - Abschnitt 12 der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Nicht für den LZB-Betrieb ausgebildeter Triebfahrzeugführer - Abschnitt 12 der Richtlinie 483.0101

	6 Ausführungsbestimmungen zur Ergänzung des Abschnitts 14 der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Abschnitt 14 Absatz (2) der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Abschnitt 14 Absatz (3) der Richtlinie 483.0101
	Abschnitt 14 Absatz (5) der Richtlinie 483.0101 bzw. Absatz (4) der Richtlinie 483.0102

	7 Ausführungsbestimmungen zur Ergänzung des Abschnitts 15 der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Abschnitt 15 Absatz (3) der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Abschnitt 8 Absatz (1) des Zusatzes 483.0101Z02
	Abschnitt 15 Absatz (5) der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Abschnitt 8 Absatz (3) des Zusatzes 483.0101Z02
	Abschnitt 15 Absatz (8) der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Abschnitt 8 Absatz (4) des Zusatzes 483.0101Z02
	Nicht bestandene Funktionsprüfung-Abschnitt 15 der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Fehlfunktion der Dateneingabe-Schnittstelle für die weiteren Daten für die Fahrtenregistrierung - Abschnitt 15 der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102
	Fehlfunktion der Fahrtenregistrierung -Abschnitt 15 der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102

	8 Ausführungsbestimmungen zur Ergänzung der Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102 hinsichtlich ETCS
	Nicht für ETCS ausgebildeter Triebfahrzeugführer - Richtlinie 483.0101 bzw. 483.0102



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




